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Landeshauptstadt Dresden 
Der Oberbürgermeister 

 
 
 
 

 
 Vorlage Nr.: V0662/20 
 Datum:  
 
 
 

Vorlage 
 
 
 
Beratungsfolge Plandatum   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 27.10.2020 nicht öffentlich beratend 
Ältestenrat 02.11.2020 nicht öffentlich zur Information 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Ver-
kehr und Liegenschaften 

04.11.2020 nicht öffentlich beratend             
(federführend) 

Stadtrat 10.11.2020 öffentlich beschließend 

 
 
Zuständig: GB StadtentwBauVerkLieg 
 
 
Gegenstand: 
 
1. Aktualisierung des Wohnkonzeptes und der Richtlinie "Kooperatives Baulandmodell Dresden" 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden beschließt die Änderung des Wohnkonzeptes 

der Landeshauptstadt Dresden 2025 beschlossen am 6. Juni 2019 (V2695/18, Anlage 1). Fol-
gende Punkte im Wohnkonzept sind zu ändern: 
 
Seite 15 (I-3 Entwicklung von Wohnbaustandorten, Punkt c): „Für alle Wohnungsbauvorha-
ben, die im Rahmen des Kooperativen Baulandmodells Dresden geplant werden sollen, wird 
eine anteilige Schaffung belegungs- und mietpreisgebundener Wohnungen von 30 Prozent 
als bedarfsgerecht angesetzt… 
…und einen Betrag zu einer ausgewogenen räumlichen Verteilung der Sozialwohnungen in 
Dresden geleistet werden. Aus der Abwägung zwischen dem mindestens notwendigen Sozi-
alwohnungsbedarf und der politischen Akzeptanz wird für das Kooperative Baulandmodell 
allerdings eine verringerte Sozialbauquote von 15 Prozent in Anwendung gebracht. 
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Seite 21 (II-3 Sicherung der Wohnungsversorgung für einkommensschwache Haushalte, 
Punkt d):  
„Für alle Wohnungsbauvorhaben, die im Rahmen des Kooperativen Baulandmodells Dres-
den geplant werden, wird eine anteilige Schaffung belegungs- und mietpreisgebundener 
Wohnungen von 30 Prozent als bedarfsgerecht angesehen. Auf der Grundlage einer Abwä-
gung zwischen dem mindestens notwendigen Sozialwohnungsbedarf und der politischen Ak-
zeptanz soll der Planbegünstigte eines Vorhabens verpflichtet werden, mindestens 15 Pro-
zent der Geschossfläche für Wohnzwecke im sozialen Wohnungsbau innerhalb des Plange-
bietes als geförderte oder förderfähige Wohnungen zu errichten und für den sozialen Woh-
nungsbau zu binden.“ 
 

2. Der Beschlusspunkt 3 zum Wohnkonzept vom 6. Juni 2019 (V2695/18) wird aufgehoben. 
 

3. Der Stadtrat beschließt die 1. Aktualisierung der Richtlinie „Kooperatives Baulandmodell 
Dresden“ (Anlage 2), die im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung beim Abschluss städ-
tebaulicher Verträge nach § 11 Baugesetzbuch (BauGB) und Durchführungsverträgen nach § 
12 BauGB anzuwenden ist. 
 

4. Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sowie bei bereits laufenden Bebauungsplanver-
fahren ist grundsätzlich durch städtebauliche Verträge nach § 11 BauGB bzw. Durchfüh-
rungsverträge nach § 12 BauGB sicherzustellen, dass 15 Prozent der Geschossfläche, die für 
Wohnen im Plangebiet vorgesehen ist, als geförderter mietpreis- und belegungsgebundener 
Wohnungsbau entsprechend der jeweils geltenden Förderrichtlinie des Freistaates Sachsen 
errichtet wird.  

 
5. Der Beschlusspunkt 3 zum Kooperativen Bauland vom 6. Juni 2019 (V2804/18) wird aufge-

hoben. 
 
6. Die Inhalte des Kooperativen Baulandmodells Dresden sind regelmäßig durch den Oberbür-

germeister zu überprüfen und, falls erforderlich, anzupassen. Eine Evaluierung des Koopera-
tiven Baulandmodells Dresden ist nach vier Jahren durchzuführen.  

 
 
 
 



3/11 

... 

bereits gefasste Beschlüsse: 
 
- A0835/14 am 26. Februar 2015 „Neue Wohnungspolitik in einer wachsenden Stadt“ 
- V0400/15 am 25. Februar 2016 „Wohnentwicklung in Dresden“ 
- V1913/17 am 23. November 2017 „Grundsatzbeschluss über die Kostenbeteiligung von Pla-

nungsbegünstigten an Vorhaben in Verfahren der verbindlichen Bauleitplanung („Kooperati-
ve Baulandentwicklung Dresden“) 

- V2695/18 vom 6. Juni 2019 Wohnkonzept der Landeshauptstadt Dresden 
- V2804/18 vom 6. Juni 2019 Richtlinie zum Kooperatives Baulandmodell der Landeshaupt-

stadt Dresden 
 
aufzuhebende Beschlüsse: 
 
V2695/18 vom 6. Juni 2019 Beschlusspunkt 3 
V2804/18 vom 6. Juni 2019 Beschlusspunkt 3 
 
Finanzielle Auswirkungen/Deckungsnachweis: 
  
Investiv:  
Teilfinanzhaushalt/-rechnung:  
Projekt/PSP-Element:  
Kostenart:  
Investitionszeitraum/-jahr:  
Einmalige Einzahlungen/Jahr:  
Einmalige Auszahlungen/Jahr:  
Laufende Einzahlungen/jährlich:  
Laufende Auszahlungen/jährlich:  
Folgekosten gem. § 12 SächsKomHVO (ein-
schließlich Abschreibungen):  
  
Konsumtiv:  
Teilergebnishaushalt/-rechnung:  
Produkt:  
Kostenart:  
Einmaliger Ertrag/Jahr:  
Einmaliger Aufwand/Jahr:  
Laufender Ertrag/jährlich:  
Laufender Aufwand/jährlich:  
Außerordentlicher Ertrag/Jahr:  
Außerordentlicher Aufwand/Jahr:  
  
Deckungsnachweis:  
PSP-Element:  
Kostenart:  
  
Werte der Anlagenbuchhaltung:  
Buchwert:  
Verkehrswert:  
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Bemerkungen:  
 
 
Begründung: 
 
Dem § 1 Abs. 5 BauGB zufolge besteht die Aufgabe der Bauleitplanung darin, „eine nachhaltige 
städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforde-
rungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang 
bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozial-gerechte Bodennutzung unter 
Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung“ zu gewährleisten. Daraus kann das 
Ziel abgeleitet werden, Gewinne und Lasten, die bei der Baulandentwicklung entstehen, „sozial-
gerecht“ zwischen dem Eigentümer des Grundstückes und der Allgemeinheit zu verteilen. Das 
entspricht dem Grundverständnis, dass Lasten, die durch die Entwicklung eines Gebietes ent-
stehen, nicht nur durch die Kommune, sondern auch durch die Planungsbegünstigten (Vertrags-
partner) mitzutragen sind. Ein Teil der Erträge aus der Entwicklung des Plangebietes soll aller-
dings bei den Vertragspartnern verbleiben, um einen ausreichenden Anreiz für die Investitionen 
zu schaffen. 
 
Hierzu bedient sich die Landeshauptstadt Dresden seit 1991 bei der Schaffung von Baurecht für 
Bebauungspläne dem Instrument der städtebaulichen Verträge. Seitdem wurden mehr als 200 
städtebauliche Verträge bzw. Durchführungsverträge einschließlich Nachträge durch das Stadt-
planungsamt vereinbart und städtische Kosten, die durch ein solches Planverfahren entstehen, 
an die Privaten übertragen. 
 
Das Instrument des städtebaulichen Vertrages wurde im § 6 des Maßnahmengesetzes zum Bau-
gesetzbuch (BauGB-MaßnahmenG) von 1993 (BGBl. I S. 622) verankert. Seit 1. Januar 1998 ist 
der städtebauliche Vertrag Gegenstand in § 11 BauGB (eingeführt durch Art. 1 des Gesetzes zur 
Änderung des Baugesetzbuches und zur Neuregelung des Rechts der Raumordnung (Bau- und 
Raumordnungsgesetz - BauROG), BGBl. Teil I Nr. 59 vom 25. August 1997, S. 2081). 
 
Eine Vorläuferregelung gab es in den neuen Bundesländern in differenzierter Form bereits in § 
54 der Bauplanungs- und Zulassungsordnung (BauZVO) vom 20. Juni 1990 (GBl. Teil I Nr. 45 S. 
739). Schon damals konnten die Gemeinden neben dem Abschluss von Erschließungsverträgen 
einem Dritten in einem städtebaulichen Vertrag die Vorbereitung und Durchführung anderer 
städtebaulicher Maßnahmen übertragen oder hierüber entsprechende Vereinbarungen treffen. 
Die Bauwilligen konnten sich gegenüber der Gemeinde durch Vertrag verpflichten, Kosten und 
sonstige Aufwendungen zu übernehmen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, an-
dere städtebauliche Maßnahmen sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit die-
nen, entstehen. Das betraf auch die privatrechtliche Neuordnung der Grundstücksverhältnisse 
und die Bereitstellung erforderlicher Grundstücke, die Bodensanierung und Freilegung von 
Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt 
werden können, und die Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen. 
 
Das Kooperative Baulandmodell Dresden mit den ihre Umsetzung sichernden Verträgen dient 
dazu, die durch eine Bauleitplanung Begünstigten an den durch ihr Vorhaben ausgelösten Fol-
gekosten und -lasten angemessen zu beteiligen. Durch die kommunale Bauleitplanung werden 
im Regelfall neue Baurechte geschaffen, mit denen teils erhebliche Erträge aus der Plangebiets-
entwicklung bzw. Bodenwertsteigerungen einhergehen. 
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Diesen stehen aber auch Lasten und Folgekosten gegenüber, die sich aus der Baulandentwick-
lung ergeben wie Planungs- und Erschließungskosten, umweltbezogene Ausgleichsmaßnahmen 
und Kosten für Einrichtungen der sozialen Infrastruktur (z. B. Kindertagesstätten). Ohne den 
Einsatz zusätzlicher Instrumente müssten viele dieser Kosten von der Allgemeinheit getragen 
werden, während von den Erträgen bzw. der Wertsteigerung allein die Vertragspartner profitie-
ren. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass es mit diesem Instrument gelungen ist, den kom-
munalen Haushalt bei der Schaffung von Baurecht zu entlasten und neues Bauland zügig zu mo-
bilisieren. 
 
Die vertraglich vereinbarten Leistungen müssen allerdings den gesamten Umständen nach an-
gemessen sein (§ 11 Abs. 2 Satz 1 BauGB). 
 
Ein städtebaulicher Vertrag setzt immer auch die Mitwirkungsbereitschaft der Vertragspartner 
voraus. Die Vereinbarung einer vom Vertragspartner, i. d. R. der Grundstückseigentümer, zu 
erbringenden Leistung ist jedoch dann unzulässig, wenn er auch ohne sie einen Anspruch auf 
Erteilung der Baugenehmigung hätte (Koppelungsverbot aus § 11 Abs. 2 Satz 2 BauGB). Insoweit 
werden bestehende Baurechte berücksichtigt, wie rechtskräftige Baugenehmigungen und be-
stehende rechtskräftige Satzungsbeschlüsse nach §§ 8, 13, 13 a, 13 b und 34 BauGB, die auf den 
Grundstücken liegen und bleiben bei der Planungsgewinnbetrachtung außen vor. 
 
Entsprechend des Auftrages des Stadtrates in seiner Sitzung am 23. November 2017 (Beschluss 
V1913/17) sollte die angemessene und transparente Kostenbeteiligung der Planungsbegünstig-
ten an Einrichtungen der Daseinsvorsorge und an Anlagen der Infrastruktur mit der Kooperati-
ven Baulandentwicklung Dresden sichergestellt werden. Die Verwaltung hat dazu eine Richtlinie 
„Kooperatives Baulandmodell Dresden“ erarbeitet, die der Stadtrat am 06.06.2019 (V2695/18) 
zur Anwendung beschlossen hat. Der Beschluss enthielt eine Übergangsregelung für laufende 
Bebauungsplanverfahren, der am 31.12.2020 ausläuft. Aus den Überlegungen der Landeshaupt-
stadt zur Verlängerung der Übergangsregelung und den Reflektionen der im Stadtgebiet tätigen 
mittelständischen Bauinvestoren ergibt sich ein Aktualisierungsbegehren der beschlossenen 
Richtlinie, dass dem Stadtrat zur Debatte und Entscheidung vorgelegt wird. 
 
Zu Beschlusspunkt 1, 4 und 5 
Mit dem Beschlusspunkt 1 wird die im Wohnkonzept der Landeshauptstadt Dresden 
(SR/066/2019 vom 6. Juni 2019) beschlossene und daraufhin Beschluss für die Richtlinie zum 
Kooperativen Baulandmodell der Landeshauptstadt Dresden (V2804/18 vom 6. Juni 2019) über-
nommene Sozialbauquote von 30 Prozent auf 15 Prozent reduziert.  
Bei einer Änderung der Sozialbauquote sind daher auch die Aussagen im Wohnkonzept und der 
dazu gefasste Beschlusspunkt 3 des Wohnkonzept anzupassen.  

- Ziel II-3, Punkt d) (Seite 21);  
- Beschlusspunkt 3: „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Rahmen der Einführung 

der ‚Kooperativen Baulandentwicklung Dresden die im Wohnkonzept hergeleitete Sozi-
albauquote von 30 Prozent zur Anwendung zu bringen.“  

 
Eine Reduzierung der Sozialbauquote des Kooperativen Baulandmodells hat allerdings zur Folge, 
dass die angestrebte Sicherung des mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnbedarfs nicht 
erreicht wird. Das wird wie folgt begründet:  
 
Der Dresdner Wohnungsmarkt weist seit spätestens 2014 eine angespannte Wohnungsmarktsi-
tuation auf. Der strukturelle Wohnungsleerstand liegt in Dresden unter 3 Prozent und die Mie-
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ten steigen vor allem im preisgünstigeren Teilsegement des Wohnungsmarktes stärker als die 
Verbraucherpreise in Sachsen. Eine angespannte Wohnungsmarktlage ist es vor allem für Haus-
halte mit geringerem Einkommen problematisch, da die Mietbelastungsquoten steigen und sie 
bei einem Umzug große Schwierigkeiten haben, eine bezahlbare Wohnung zu finden. 
 
Der Druck auf die staatlichen Unterstützungszahlungen, wie beispielsweise das Wohngeld und 
die Leistungen für Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II und SGB XII nehmen zu. Aus 
dem Geschäftsbereich Soziales wird zudem gespiegelt, dass es trotz unterschiedlichster Anspra-
chen und Öffentlichkeitsarbeit es insbesondere für ältere einkommensschwächere Haushalte 
sehr schambehaftet ist, öffentliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Damit reduziert sich 
das begrenzte Haushaltseinkommen für den Lebensunterhalt bei steigender Mietbelastung wei-
ter. Als sogenannte Subjektförderung sind diese Instrumente wichtige Hilfen, kommen aber nur 
einem Teil der Bedarfshaushalte zugute. Zudem ist mit der Subjektförderung der negative Effekt 
verbunden, dass diese gegenüber dem Wohnungsmarkt „preistreibend“ wirkt. Mit der Über-
nahme der steigenden Mietkosten wird dem Markt das Signal vermittelt, dass Preissteigerungen 
möglich sind. Soll die Preisdynamik auf dem Wohnungsmarkt reduziert werden, muss mit In-
strumenten der Objektförderung (u.a. Kommunaler Wohnungsbestand, Sozialbauquote) inter-
veniert werden.  
 
Für die Abschätzung des Bedarfs an Sozialwohnungen (auch mietpreis- und belegungsgebunde-
nen Wohnungen) werden unterschiedliche Berechnungsmodelle verwendet.  
 
Einen ersten Anhalt über die Zahl der Bedarfshaushalte vermittelt die Zahl der Haushalte mit 
Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein (WBS). Dieser WBS ist die Voraussetzung für den 
Bezug einer belegungsgebundenen Sozialwohnung und an klar definierte Einkommensgrenzen 
gebunden. Die Einkommensgrenzen sind nach § 9 Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) abhän-
gig von der Haushalts-größe. Zum 29. Juni 2018 hat der Freistaat Sachsen von der in § 9 Abs. 3 
des WoFG gegebenen Ermächtigung Gebrauch gemacht und mit der Sächsischen Einkommens-
grenzen-Verordnung (SächsEinkGrenzVO) eine Erhöhung der Einkommensgrenzen um 
15 Prozent festgelegt. 
 
Auf der Grundlage dieser Einkommensgrenzen sind nach den Daten der Kommunalen Bürge-
rumfrage 2020 insgesamt rund 48 400 Dresdner Haushalte (ohne Wohnungseigentümer und 
Heimbewohner) aufgrund ihrer Einkommenssituation berechtigt, in einer belegungsgebunde-
nen Wohnung zu leben. Das sind 16,1 Prozent aller Dresdner Haushalte bzw. 19.7 Prozent aller 
Miethaushalte.  
 
Ein zweiter Weg zur Ermittlung des Bedarfs an mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnun-
gen ist die Berücksichtigung der Haushalte, die WBS-berechtigt sind und zugleich eine über-
durchschnittliche Mietkostenbelastung haben. Eine entsprechende Berechnung wurde im Auf-
trag des Landeshauptstadt Dresden vom IWU Darmstadt durchgeführt. Innerhalb der wohnbe-
rechtigten Haushalte in den Einkommensgrenzen des WBS wurde ermittelt, wie hoch der Anteil 
der Haushalte ist, die eine zu hohe Wohnkostenbelastung tragen müssen. Haushalte, deren ho-
he Wohnkostenbelastung auf einer zu großen Wohnfläche beruht, wurden nicht berücksichtigt. 
Leistungsbezieher, für die die Wohnkosten als Kosten der Unterkunft übernommen werden, 
blieben ebenfalls unberücksichtigt. In Abhängigkeit von der normativ festzulegenden Höhe der 
zumutbaren Wohnkostenbelastung (Anteil 40 Prozent oder 30 Prozent der Bruttowarmmiete 
am Nettohaushaltseinkommen) wurde ein Bedarf zwischen 8 000 und 16 000 preiswerten Woh-
nungen ermittelt, die am Wohnungsmarkt der Landehauptstadt Dresden gegenwärtig nicht vor-
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handen oder durch andere Haushalte belegt sind (nach IWU 2019, Ermittlung des Sozialwoh-
nungsbedarfs für die Landeshauptstadt Dresden).  
 
Es besteht die gesicherte Annahme, dass dieser Sozialwohnungsbedarf in den nächsten Jahren 
weiter steigen wird. Die Gründe dafür liegen im Wachstum der Einwohnerzahl der Landeshaupt-
stadt, den allgemein steigenden Mietpreisen und der Wohnungsmodernisierung von bisher be-
zahlbaren Wohnungen in Bestandsgebäuden.  
 
Dieser Bedarf an bezahlbaren Wohnungen ist auch nicht durch den bis maximal März 2036 mit 
dem privaten Wohnungsunternehmen Vonovia vertraglich gesicherten Belegungsrechte für 
10 000 Wohnungen gedeckt. Diese mit der Vonovia für eine Belegungsbindung vereinbarten 
Wohnungen waren zum Stichtag 31. Dezember 2019 zu insgesamt 95,0 Prozent belegt. Nur 
500 Wohnungen wurden von der Vonovia als frei und vermietbar gemeldet. Die Nichtbelegun-
gen resultieren zum größten Teil aus der Fluktuation, d. h. dem Wechsel eines Mietverhältnisses 
und einer damit verbundenen Karenzzeit von etwa sechs Wochen, in denen erforderliche In-
standsetzungen durchgeführt werden. Unter Berücksichtigung einer für Wohnungsmärkte übli-
chen Fluktuationsreserve von 3 bis 4 Prozent sind diese kurzfristigen Wohnungsleerstände da-
her marktüblich.  
 
Da der Bedarf an mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen in Dresden bisher nicht 
gedeckt wird und bei einem weiterhin angespannten Wohnungsmarkt die Gefahr besteht, dass 
die Mietkosten und Mietbelastungen vieler Haushalte mit geringerem Einkommen weiter stei-
gen, wurde im Wohnkonzept der Landeshauptstadt Dresden beschlossen, mehr mietpreis- und 
belegungsgebundenen Wohnungen in Dresden zu schaffen. 
 
Diese soll über mindestens vier Wege erfolgen:  

I. dem Aufbau eines kommunalen Wohnungsbestandes durch die neu gegründete „Woh-
nen in Dresden – WiD“,  

II. die Schaffung mietpreis- und belegungsgebundener Wohnungen über die Nutzung des 
Wohnungsbauförderprogramms des Freistaates Sachsen (RLgMW),  

III. den Ankauf von Belegungsrechten im privaten Wohnungsbestand sowie  
IV. die Einführung einer Sozialbauquote für das Kooperative Baulandmodell.  

 
Durch diese zusätzlichen Instrumente soll nicht nur das Angebot an mietpreis- und belegungs-
gebundenen Wohnungen erweitert, sondern auch die Flexibilität bei der Wohnungsvermittlung 
erhöht werden, die Abhängigkeit von den Bindungen bei der Vonovia verringert und die räumli-
che Verteilung der Sozialwohnungen in Dresden verbessert werden.  
 
zu I.  
Der Wohnungsbestand der WiD soll schrittweise und bedarfsgerecht ausgebaut werden. Die 
ersten 800 Wohnungen sollen bis 2022 errichtet sein. Unter der Voraussetzung, dass die Woh-
nungsbauförderung des Freistaates Sachsen fortgesetzt wird, ausreichend geeignete Grundstü-
cke für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stehen und die erforderliche Eigenkapitalaus-
stattung gegeben ist, könnte der kommunale Wohnungsbestand bis 2025 auf 2 500 Wohnungen 
anwachsen. Bis 2030 soll die Zahl der kommunalen Wohnungen durch Neubau sowie ggf. durch 
Erwerb bzw. Einlage von Bestandsgebäuden einen Umfang von 5 000 Wohnungen erreichen 
(Wohnkonzept der Landeshauptstadt Dresden 2019). 
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Im Oktober 2020 hat die WiD insgesamt 398 Wohnungen in der Vermietung. Weitere 
467 Wohnungen sind zurzeit im Bau. Für nochmals 593 Wohnungen bestehen konkrete Baupla-
nungen. Weitere 117 Wohnungen sollen im nächsten Jahr aus dem Treuhandvermögen der 
Stadt Dresden in die WiD eingelegt werden. In der Gesamtheit könnte die WiD damit bis Ende 
2022 einen Bestand von rund 1 600 Wohnungen aufbauen. Für zusätzliche rund 
400 Wohnungen werden Neubauplanungen geprüft, so dass die WiD mit diesem Kontingent bis 
Ende 2023 einen Bestand von insgesamt rund 2 000 Wohnungen aufbauen könnte. 
 
Der Sozialwohnungsbedarf von 8 000 bis 16 000 Wohnungen kann daher nicht allein durch die 
WiD gesichert werden.  
 
zu II.  
Der Freistaat Sachsen hat im November 2016 ein Förderprogramm zur Schaffung von mietpreis- 
und belegungsgebundenem Mietwohnraum aufgelegt. Zur Umsetzung des Programms wurde 
die „Richtlinie gebundener Mietwohnraum“ (RL gMW) erlassen, die am 9. Dezember 2016 in 
Kraft getreten ist und zuletzt in der Fassung vom 1. Januar 2020 aktualisiert wurde. Mit dem 
Programm reagiert der Freistaat Sachsen auf die sich vor allem in Dresden und Leipzig anspan-
nende Wohnungsmarktsituation. In den Großstädten sind die Wohnungsleerstände deutlich 
zurückgegangen, die Mietpreise steigen und das Angebot an Wohnungen im preiswerten Seg-
ment sinkt. 
 
Die Förderung erfolgt mittels eines Baukostenzuschusses für die Schaffung von mietpreis- und 
belegungsgebundenen Wohnungen im Neubau, durch Nutzungsänderung, den Ausbau eines 
Wohngebäudes oder die Sanierung von nicht mehr genutztem Wohnraum. Die Gewährung des 
Zuschusses ist an Bedingungen hinsichtlich der Wohnungsbelegung, der Miethöhe, der Woh-
nungsgrößen und der Baukosten geknüpft. Die für mindestens 15 Jahre geschlossenen Miet-
preis- und Belegungsbindungen können als allgemeines Belegungsrecht, als mittelbare Belegung 
oder als Benennungsrecht vertraglich vereinbart werden. Das Programm kommt nur in den 
sächsischen Städten und Gemeinden zur Anwendung, in denen eine angespannte Wohnungs-
marktsituation mit steigenden Mietpreisen und einem sinkenden Angebot an preiswerten Woh-
nungen zu verzeichnen ist. Das Vorliegen einer angespannten Wohnungsmarktsituation ist an-
hand von statistischen Daten nachzuweisen. 
 
Für die Programmjahre 2017 bis 2020 wurden der Landeshauptstadt Dresden insgesamt För-
dermittel in Höhe von rund 51,5 Mio. zugewiesen. Bisher konnten Verträge für den Bau von 705 
geförderten Wohnungen geschlossen werden. Davon befinden sich 94 Wohnungen in der Ver-
mietung, weitere Anträge sind in Bearbeitung. 
 
Zu den geförderten Projekten zählen Vorhaben der WiD als auch von privaten Wohnungsunter-
nehmen. Bei den Projekten privater Wohnungsunternehmen sind auch einige dabei, die ohne 
eine bestehende Sozialbauverpflichtung aus dem Kooperativen Baulandmodell belegungsge-
bundene Wohnungen schaffen. So haben bisher  

- drei private Unternehmen freiwillig 58 geförderte Wohnungen geschaffen,  
- ein privates Unternehmen hat 32 geförderte Wohnungen auf der Grundlage einer Sozi-

albauverpflichtung aus dem kommunalen Grundstücksverkaufs geschaffen,  
- weitere 21 Wohnungen werden aktuell auf der Grundlage einer Sozialbauverpflichtung 

aus dem kommunalen Grundstücksverkauf errichtet und  
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- nochmals 102 Wohnungen auf der Grundlage einer Sozialbauverpflichtung aus dem Be-
bauungsplan mit Fördermitteln geschaffen.  

 
In der Summe werden durch diese Vorhaben bis voraussichtlich Ende 2021 insgesamt 
213 mietpreis- und belegungsgebundene Wohnungen vermietbar sein. Die Entwicklung zeigt, 
dass nur sehr wenige private Bau- und Wohnungsunternehmen aus eigenem Interesse heraus 
die Fördermittel des Freistaates in Anspruch nehmen. Der für Dresden bestehende Bedarf an 
Sozialwohnungen kann daher auch durch diese Komponente nicht gedeckt werden.  
 
zu III.  
Im Wohnkonzept der Landeshauptstadt Dresden wurde darüber hinaus das Ziel formuliert, zur 
Ergänzung des vorhandenen belegungsgebundenen Wohnungsbestandes Belegungsrechte an 
bestehenden Wohnungen bei unterschiedlichen Wohnungseigentümern anzukaufen. Damit soll 
ein in anderen Städten etabliertes Instrument auf Dresden übertragen werden. Eine entspre-
chende Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden zum Ankauf von Belegungsrechten befindet 
sich in Erarbeitung durch das Sozialamt. Erste Gespräche mit privaten Wohnungsunternehmen 
verliefen allerdings wenig erfolgreich und decken sich mit den eher negativen Erfahrungen bei 
den Versuchen Gewährleistungswohnungen für Geflüchtete anzumieten. Die Unternehmen sind 
mit dem Instrument wenig vertraut und haben große Vorurteile gegenüber den potenziellen 
Bewohnern. 
 
Aus diesem Grund kann der Sozialwohnungsbedarf in Dresden auch mit diesem Instrument 
nicht gesichert werden.  
 
 
zu IV.  
Da mit den drei genannten Instrumenten der Sozialwohnungsbedarf in Dresden nur bedingt 
gedeckt werden kann, hat die Landeshauptstadt Dresden mit dem Wohnkonzept sowie dem 
Kooperativen Baulandmodell eine Sozialbauquote von 30 Prozent beschlossen.  
Mit den bisher über das Kooperative Baulandmodell in Planung befindlichen Bauvorhaben könn-
ten bei einer Sozialbauquote von 30 Prozent bis 2025 rund 1 600 mietpreis- und belegungsge-
bundene Wohnungen geschaffen werden. Wird die Sozialbauquote auf 15 Prozent reduziert, 
können in der Summe nur noch rund 900 gebundene Wohnungen errichtet werden (vgl. Tabel-
le).  
 
Mit der Aktualisierung des KBM und der Änderung der Sozialbauquote werden mittel- und lang-
fristig ca. 718 Sozialwohnung weniger errichtet werden. 
 

 Bisherige Pla-
nung für gebun-
dene Wohnun-
gen 

Gebundene 
Wohnungen bei 
Sozialbauquote 
von 15 Prozent 

Änderung 

LAUFENDE PROJEKTE (PROJEKTE IM 
AUFSTELLUNGSVERFAHREN 

903 539 -364 

KÜNFTIGE POTENZIALE (PROJEKTE 
NOCH VOR AUFSTELLUNGSBESCHLUSS) 

708 354 -354 

Summe  1 611 893 718 
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Mit der Sozialbauquote von 30 Prozent (vgl. Pkt. IV), den Vorhaben der WiD (vgl. Pkt. I) und Pro-
jekten der privaten Bauträger (vgl. Pkt. II) könnten bis etwa 2025 rund 3 800 Sozialwohnungen 
geschaffen werden. Wird die Sozialbauquote auf 15 Prozent reduziert, verringert sich das Kon-
tingent auf rund 3 100 Wohnungen bzw. um 18 Prozent. 
 
Eine Reduzierung der Sozialbauquote im Kooperativen Baulandmodell führt dazu, dass der Be-
darf an Sozialwohnungen in Dresden über längere Zeit nicht gedeckt werden kann. In der Folge 
muss ein relevanter Anteil der die Mieterhaushalte in Dresden weiterhin mit erhöhten Mietkos-
ten und Mietbelastungen rechnen.  
 
zu Beschlusspunkt 3 
Die wesentlichen Inhalte der Richtlinie „Kooperatives Baulandmodell Dresden“ sind: 
 

 Der herzustellende Anteil des geförderten mietpreis- und belegungsgebundenen Woh-
nungsbaus bei Vorhaben im Wohnungsbau wird auf 15 Prozent der neuen Geschossfläche 
Wohnen festgesetzt. 

 Die Beteiligung der Vertragspartner an den ursächlichen Folgekosten der technischen und 
sozialen Infrastruktur wird formalisiert. 

 Die Gleichbehandlung der Vertragspartner wird sichergestellt. 

 Die Vertragspartner werden vor einer Überforderung geschützt. 

 Die Verhandlungswege und Planungsabläufe für potenzielle Investoren werden transparent 
gestaltet mit dem Ziel der Verkürzung der Abläufe. 

 
Speziell mit der Festlegung einer Quote für den sozialen Wohnungsbau wird mit dem Kooperati-
ven Baulandmodell Dresden ein Instrument eingeführt, das geeignet ist, auch in höherpreisigen 
Lagen geförderten mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungsbau zu realisieren, die so-
ziale Durchmischung des jeweiligen Stadtteiles zu gewährleisten und somit einer sozialräumli-
chen Ungleichverteilung (Segregation) entgegenzuwirken. 
 
Die Pauschalansätze für die Herstellungskosten je Kita- bzw. Grundschulplatz basieren auf der 
Auswertung von Neubau- und Erweiterungsbauvorhaben der Fachämter. Soweit Landes- bzw. 
Bundeszuschüsse für die Errichtung der ursächlichen sozialen Infrastruktur gewährt werden, 
sind diese kostenmindernd bei den Ansätzen zu berücksichtigen. 
 
Um prüfen zu können, dass die zu vereinbarenden Kostenbeteiligungen nicht zur wirtschaftli-
chen Überforderung der Vertragspartner führen, wird verwaltungsintern ein Rechentool zur 
Beurteilung der Angemessenheit eingeführt. Um einen Investitionsanreiz zu geben, verbleibt 
von den ermittelten planungsbedingten Erträgen ein Teil bei den Vertragspartnern. 
 
Die generelle Reduzierung des Anteils des geförderten sozialen Wohnungsbaus auf 15 Prozent 
der Geschossfläche entspricht der ursprünglichen Übergangsregelung für zum Zeitpunkt des 
Baulandbeschlusses bereits laufende Bebauungsplanverfahren (V2804/18 vom 6. Juni 2019 Be-
schlusspunkt 3). Daher wird die 15 Prozent Sozialbauquote für alle neuen und laufenden Bebau-
ungsplanverfahren einheitlich im Beschlusspunkt 4 festgelegt. Die ursprüngliche Übergangsrege-
lung mit Fristregelung kann damit entfallen (siehe Beschlusspunkt 5). 
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Zu Beschlusspunkt 6 
Die Handhabbarkeit des Kooperativen Baulandmodells Dresden sowohl für alle seitens der Ver-
waltung beteiligten Ämter als auch für die Vertragspartner ist laufend zu überprüfen und anzu-
passen. Die Verfahrensschritte sollen einfach und verständlich sein, mehrmalige Berechnungen 
sind möglichst zu vermeiden. 
 
Um eine objektive Bewertung vornehmen zu können, soll die umfassende Evaluierung nach vier 
Jahren durchgeführt werden. 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
Anlage 1 Wohnkonzept der Landeshauptstadt Dresden 2025 (1. Aktualisierung, Fassung 

vom 23. Oktober 2020) 
Anlage 2 Richtlinie zum Kooperativen Baulandmodell Dresden (1. Aktualisierung, Fassung 

vom 28. Oktober 2020) 
Anlage 3 Synopse der Änderungen von Anlage 1 und 2 (Hausmitteilung vom 28.10.2020) 
 
 
 
 
 
 
Dirk Hilbert 
 
 


